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Positionspapier

Änderungswünsche der Equal-Entwicklungspartnerschaft Best 3 S an das Papier der Koalitionsarbeitsgruppe „Eckpunkte für ein Drittes und Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“
Die arbeitsmarktpolitischen Leistungen sollen – so die Autoren des Eckpunktepapiers - effizienter, strukturierter und transparenter gemacht werden. Soziale Gerechtigkeit und soziale Sicherung sollen auf einem hohen Niveau erhalten bleiben. Dies steht im Einklang mit der Forderung u.a. der Wohlfahrtspflege und der AG Gesundheit und Soziale Sicherung der SPD – Bundestagsfraktion, dass Sozialpolitik im Falle eines verschlossenen Arbeitsmarktes um der Menschen willen dafür zu sorgen hat, dass sie so weit als möglich den eigenen Lebensunterhalt erarbeiten können. Dieser Zielsetzung schließt sich Best 3S an.

Um diesem Anspruch im Eckpunktepapier gerecht zu werden, bedarf es einiger Präzisierungen. Insbesondere sehen wir die Frage unbeantwortet, welche beschäftigungspolitischen Konzepte und Instrumente für die Gruppe der zwar erwerbsfähigen, nicht aber vermittlungsfähigen Langzeitarbeitslosen geeignet und sinnvoll sind. Diese Gruppe umfasst nach unserer Erfahrung etwa ein Drittel aller langzeitarbeitslosen Menschen, das sind (Stand 8.07.2003) etwa 500.000 Personen.

Die Antworten, die das Eckpunktepapier auf diese Frage gibt, sind noch unzureichend.

Wir sehen folgenden Präzisierungsbedarf in dieser Frage:

1. Selbst wenn die derzeitige Arbeitslosigkeit nur ein konjunkturelles Übergangsphänomen sein sollte, wäre damit nicht gewährleistet, dass die strukturell begründete Langzeitarbeitslosigkeit bei wirtschaftlichem Wachstum gleichermaßen zurückgeht. Dieser Effekt ist in den letzten 20 Jahren auch in Phasen des wirtschaftlichen Wachstums  nicht eingetreten. Im Gegenteil: es fand eine treppenartig steigende Verstetigung der Langzeitarbeitslosigkeit statt. Am Beispiel von BaWü lässt sich dies grafisch gut veranschaulichen:
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2. Dieses Phänomen ist keineswegs der fehlenden Flexibilität oder mangelnden Motivation der Langzeitarbeitslosen oder der mangelnden Dynamik der Arbeitsverwaltung geschuldet. Aus der langjährigen Praxis von sozialen Beschäftigungsunternehmen bei der Beschäftigung und Vermittlung von Langzeitarbeitslosen wissen wir: es fehlen geeignete Arbeitsplätzen. 4,257 MIO arbeitslos gemeldeten Menschen stehen 0,373 MIO gemeldete offene Stellen gegenüber (Stand 8.07.2003). 
3. Es müssen geeignete Arbeitsplätze her. Wenn diese fehlen, wird es nicht zu einem Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit von Menschen mit sozialen und persönlichen Handicaps kommen. Wo die Wirtschaft geeignete Arbeitsplätze nicht bereithält, müssen diese bei sozialen Beschäftigungsunternehmen geschaffen werden. Wir sind dazu bereit!

Wir erlauben uns unsere Vorstellungen für eine fördernde und fordernde Beschäftigungspolitik vorzustellen: Hartz plus statt Hartz pur!
Die folgenden Anmerkungen zum  Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses beziehen sich auf unser schriftliches Konzept vom Frühjahr diesen Jahres: „Für einen Masterplan soziale Beschäftigungsunternehmen: Hartz plus statt Hartz pur“, das wir in verschiedenen Gesprächen mit PolitikerInnen der Regierungskoalition erörtert haben.

Die ergänzenden Vorschläge von BeSt 3 S e.V. für eine 

neue Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik

Die meisten Vorschläge des Eckpunktepapieres beziehen sich auf die Zielgruppe der Arbeitslosen, die sowohl als erwerbsfähig, als auch als vermittlungsfähig eingeschätzt werden. Lediglich in wenigen Punkten werden Andeutungen gemacht, dass es auch notwendig sei, für Arbeitslose, die zwar erwerbsfähig aber nicht vermittlungsfähig sind 

(z.b. wg. unzureichender Qualifikation, wg. sozialer und gesundheitlicher Handicaps usw ). eine eigene Förderstruktur zu entwickeln. Es fehlt hierzu im Eckpunktepapier noch die Konkretion dieser eigenständigen Förderlinie. 

Für die  eigene Förderlinie „ Hartz plus: Beschäftigungspolitische Förderung für erwerbsfähige, aber derzeit nicht vermittlungsfähige Langzeitarbeitslose 

(Profilinggruppen 4 und z.T. 5)“ schlagen wir im Detail folgendes vor:

1. Eine stufenförmige beschäftigungspolitische Förderung für Langzeitarbeitslose: 

a. Phase 1: Die Profilinggruppen 4 und 5 erhalten zunächst die gleich intensive Förderung wie andere Profilinggrupen. Zuständig ist der Fallmanager im JOB-Center. Die geförderte Beschäftigung kann und soll in allen Wirtschaftssektoren, d.h. nicht nur bei sozialen Beschäftigungsunternehmen stattfinden. Eine Begrenzung auf zusätzliche Tätigkeiten wäre kontraproduktiv, weil dadurch die Marktfreiheit der „Ware Arbeitskraft“ des Arbeitslosen eingeschränkt würde.

b. Phase 2: Wer nach (spätestens) einem Jahr nicht vermittelt ist und / oder als nicht vermittlungsfähig gilt, weil er erschwerte vermittlungshemmende Merkmale aufweist, erhält eine weitere einjährige Beschäftigungsförderung für eine Anstellung, die in der Regel in einem sozialen Beschäftigungsunternehmen angesiedelt ist. Für diese Form der  Beschäftigung im zweiten Jahr der Arbeitslosigkeit steht der Begriff 

„qualifizierte öffentlich geförderte Beschäftigung“. Auch diese Beschäftigung wird in voller Marktfreiheit gewährt, um so mittels „Klebeeffekt“ den Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt aufrecht zu erhalten. Während der Phase 2 ist für das Fallmanagement nach wie vor das JOB-Center zuständig.

c. Phase 3: Der Förderansatz bleibt erhalten, auch wenn es nach der bis zu zweijährigen geförderten Beschäftigung zu keiner Vermittlung gekommen ist und/oder wenn ein erneutes Profilingverfahren zum Ergebnis kommt, dass eine Vermittlung nicht möglich erscheint.  
Dann wird der betroffenen Person ein unbefristetes, aber kündbares Arbeitsverhältnis in einem sozialen Beschäftigungsunternehmen angeboten. Diesem wird ein „Nachteilsausgleich“ zur Finanzierung der gegebenen Leistungsminderung der beschäftigten Person gewährt. Dieser Nachteilsausgleich wird zunächst auf 3 Jahre befristet und dann erneut durch ein Profilingverfahren des JOB-Centers  Abteilung „öffentliche geförderte Beschäftigung“, überprüft. 
2. Da diese Art der öffentlich geförderten Beschäftigung in der Regel stark kommunal oder regional orientiert ist, sollten die Kommunen ein wesentliches Steuerungsrecht erhalten. Die Verantwortung für den Arbeitslosen geht vom Fallmanager an die Abteilung „ öffentliche Beschäftigungsförderung“ im JOB-CENTER über, die in der Regel durch kommunale Zuständigkeit auf der operativen Ebene bestimmt wird.

3. Öffentlich geförderte Beschäftigung und  öffentliche Infrastrukturmassnahmen: Die öffentlich geförderte Beschäftigung kann und sollte Teil der öffentlichen Strukturentwicklung im kommunalen und regionalen Kontext sein. Es muss aber ausgeschlossen sein, kommunale Pflichtaufgaben durch öffentlich geförderte Beschäftigung zu erledigen. Denn dadurch würden vorhandene Normalarbeitsplätze bei der öffentlichen Hand abgebaut werden. 
4. Träger öffentlich geförderter Beschäftigung: Kommunen sollten  sich in der Regel nicht durch kommunale Eigenbetriebe als Träger öffentlich geförderter Beschäftigung engagieren. Das Prinzip der Subsidiarität muss gewährleistet sein. An öffentlich geförderter Beschäftigung können sich außer den Kommunen alle privaten und sozialen Unternehmensformen beteiligen. Hierfür ist eine besondere Art der öffentlichen Ausschreibung mit Sozialklauseln, entsprechend dem europäischen Wettbewerbs- und Beihilferecht zu entwickeln. Unternehmen, die sich schwerpunktmässig die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen zur sozial unternehmerischen Aufgabe gemacht haben (ähnlich der Sozialgenossenschaft Typ B in Italien), sollten sich in einem neuen „sozialen Unternehmensregister“ registrieren lassen können. Dazu ist es erforderlich, dass diese Unternehmen sich von definierten sozialunternehmerischen Prinzipien leiten lassen, wie z.B. „non-profit-Otientierung, Gemeinwohlorientierung, gesellschaftliche Organisationsform usw. Diese Registrierung könnte einen Bonus bei den Ausschreibungen öffentlich geförderter Beschäftigung bringen.
5. Ausschreibungen öffentlich geförderte Beschäftigung: Die Steuerung öffentlich geförderter Beschäftigung erfolgt in der Regel durch die Kommunen, bzw. analoge Gebietskörperschaften. Hier werden gebündelt: 

a. Reguläre öffentliche Auftragsvergaben der öffentlichen Hand, die mit der Sozialklausel „Ziel: Beschäftigung langzeitarbeitsloser Personen“ vergeben werden. Jede Kommune muß analog zur prozentualen Höhe der örtlichen Arbeitslosigkeit die Vergabe öffentlicher Aufträge an diese Klausel binden. Dieses Verfahren muss rechtlich abgesichert werden.
b. Zusätzliche öffentliche Infrastrukturmassnahmen: die Kommunen erhalten entsprechend ihrer örtlichen Arbeitslosenquote eine Infrastrukturzuweisung des Bundes, die sie mit 30 % eigenen Mitteln aufstocken muss. Mit diesen Mitteln sollen Gemeinwohlaufgaben finanziert werden, die besonders beschäftigungsintensiv sind. Diese Massnahmen werden als eine Form der  „öffentlich geförderten Beschäftigung“ ausgeschrieben. Beteiligen können sich an dieser Ausschreibung alle europaweit registrierten sozialen Beschäftigungsunternehmen.
6. Marktfreiheit: Neben der Teilnahme an öffentlich geförderter Beschäftigung müssen registrierte soziale Beschäftigungsunternehmen die Freiheit haben, mit ihren Produkten am allgemeinen Markt teilnehmen zu dürfen. Erst diese Marktfreiheit stellt wirtschaftliche und effiziente Bedingungen in den sozialen Unternehmen her und schafft Sicherheit in der betrieblichen Entwicklung.

7. Soziale Absicherung der befristet und unbefristet  Beschäftigten in sozialen Beschäftigungsunternehmen: Die geförderten Arbeitsverhältnisse in diesen Betrieben sollen den nichtgeförderten Normalarbeitsverhältnissen entsprechen. Der Stundenlohn eines geförderten Arbeitnehmers darf aber  nicht unter eine zu definierende Mindestlohngrenze absinken. Die Arbeitsverhältnisse sollen voll versicherungspflichtig sein, also auch einen neuen Anspruch auf Arbeitslosengeld begründen können. Hiervon kann aber ab dem 59. Lebensjahr abgewichen werden, sofern ein Arbeitsverhältnis bis zum Renteneintritt vereinbart wurde.
8. Art der öffentlichen Förderung: öffentliche Förderung soll aus folgenden Elementen bestehen:
a. Nachteilsausgleich für durch das Unternehmen gezahlte Lohnkosten an Beschäftigte, die der Profilinggrupe 4 zuzuordnen sind. In der Regel sollte dies ca. mindestens 75 % der Arbeitgeberbruttolohnkosten in der Phase 2 umfassen. Bei dauerhafter Förderung ( Phase 3 ) kann dieser Nachteilsausgleich degressiv gestaltet werden. 
b. Für bestimme Personen (Profilinggruppe 5), für die eine versicherungspflichtige Beschäftigung auch bei sozialen Beschäftigungsunternehmen eine Überforderung wäre, kann Vergütung in Form einer Mehrbedarfsvariante analog § 19 Abs. 2 BSHG geeignete Hilfe sein.
c. Kostendeckende Erstattung der sozialen Integrationskosten 

(Qualifizierung, Fallmanagement, soziale Betreuung ) in einem Unfang, der im Einzelfall durch den Fallmanager als notwendig erkannt und vertraglich mit dem sozialen Beschäftigungsunternehmen vereinbart wird  Diese Leistungen sind insbesondere in der Phase 1 und 2  unabdingbar; bei Phase 3 (dauerhafte Beschäftigung) bedarf es dazu einer besonderen Begründung.
.
9. Zum personenbezogenen Leistungsrecht :
· Für ABM-Beschäftigte und bei der „öffentlich geförderten Beschäftigung“ sollen weiterhin Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bezahlt werden, um zu verhindern, dass ein „2-Klassen System in der Beschäftigung“ etabliert wird.  Die Folge wäre eine dauerhafte Verarmung dieser Personengruppen, da sie mit der vorgesehenen Regelung im öffentlich geförderten Arbeitsmarkt keine neuen Arbeitslosengeldansprüche erwerben können. (Ausnahme s. Ziffer 7).

· Die Rahmenfrist, innerhalb der man Ansprüche an das Arbeitslosengeld ansammeln kann, sollte weiterhin 3 Jahre betragen und nicht  auf 2 Jahre verkürzt werden. Die neue Regelung beträfe insbesondere  Personen mit einer unsteten Erwerbsbiographie: Menschen mit die sozialen Handicaps, Obdachlose, Drogenabhängige, Kranke, Behinderte und auch Personen, die wegen familiärer Verpflichtungen nicht kontinuierlich arbeiten können. Mit dieser Regelung würde eine sozialpolitisch kontraproduktive Wirkung erzielt werden. 

· Die verlängerte Rahmenfrist  für ehemals Selbständige sollte ebenfalls bestehen bleiben, denn dies ist eine Form der Risikoabsicherung im Prozess des Übergangs in die Selbständigkeit ( z.B. bei der Gründung einer „Ich-AG“)

Abschließende Bemerkung

Wir bieten unsere langjährige und vielfältige Erfahrung, politische Unterstützung, Solidarität und auch praktische Mitarbeit für ein erweitertes Beschäftigungspolitisches Programm 

„HARTZ PLUS“ an. Damit wollen wir dem Ziel näher kommen, das im Eckpunktepapier zutreffend die aktuelle, bedrängende Problemlage beschreibt:

„ …Im Kern geht es um die öffentlich Förderung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten. Diese sollen arbeitslosen oder von Arbeitslosigkeit bedrohten Menschen eine Alternative zur Arbeitslosigkeit eröffnen, wenn die Aufnahme einer ungeförderten Beschäftigung wegen zu gerunger Aufnahmefähigkeit des regionalen Arbeitsmarktes oder in der jeweiligen Person liegender Vermittlungshemmnisse nicht möglich ist…(Eckpunktepapier vom 26. Juni 2003, Seite 12.)

Dieses Positionspapierwird mitgetragen von:

Sozialen Beschäftigungsunternehmen in der  Equal-Entwicklungspartnerschaft BeSt 3S e.V. bzw.  in der Arbeitsgemeinschaft Drittes System Deutschland:  

GrünBau gGmbH Dortmund, DIE WERKSTATT gGmbH Heidelberg,  QAD gGmbH Dresden, Steremat afs Gmbh Berlin ;  Verein für soziale Heimstätten in Baden – Württemberg e.V.  - Erlacher Höhe ; Verbund für Beschäftigung Heidelberg e.V. ; IFA gGmbH Heidelberg ; VBI e.V. Heidelberg)  JUSTLAND gGmbH Straubing  und Jobfit Heidelberg e.V.
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� Die Definition“erwerbsfähig, aber nicht vermittlungsfähig“ trifft im Kern auf alle Arbeitslosen zu. Damit sind eigentlich nicht nur die Profilinggruppen 4 und 5 gemeint. Die sozialen Beschäftigungsunternehmen im Dritten System beschäftigten jedoch  in der Regel vor allem Langzeitarbeitslose, die wegen zusätzlicher vermittlungshemmender persönlicher Handicaps unter gegebenen Bedingungen  in absehbarer Zeit kaum eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben werden. Die Definition „nicht vermittlungsfähig“ ist im Kontext dieses Papieres in dieser eingeschränkten Weise zu verstehen.
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